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§ 1

Geltungsbereich

Das Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Straßen. Für die Bundesfernstraßen 

gilt es nur, soweit dieses ausdrücklich bestimmt ist. ….

§ 3

Einteilung der öffentlichen Straßen

(1) Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung in folgende 

Straßengruppen eingeteilt:

1.

Landesstraßen; das sind Straßen, die innerhalb des Landesgebietes untereinander oder 

zusammen mit den Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und überwiegend 

einem über das Gebiet benachbarter Landkreise und kreisfreier Städte hinausgehenden

Verkehr, insbesondere dem Durchgangsverkehr, dienen oder zu dienen bestimmt sind;

2.

Kreisstraßen; das sind Straßen, die überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten 

Landkreisen und kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines 

Landkreises oder dem unentbehrlichen Anschluß von Gemeinden oder räumlich 

getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege dienen oder zu dienen bestimmt 

sind;

3.

Gemeindestraßen; das sind Straßen, die überwiegend dem Verkehr innerhalb einer 

Gemeinde oder zwischen benachbarten Gemeinden dienen oder zu dienen bestimmt 

sind (§ 47);

4.

sonstige öffentliche Straßen (§ 53).

….

§ 6

Widmung

(1) Die Widmung für den öffentlichen Verkehr wird durch den Träger der Straßenbaulast 

ausgesprochen. … . Bei der Widmung sind die Straßengruppe, zu der die Straße 

gehört, sowie Beschränkungen der Widmung auf bestimmte Benutzungsarten 

oder Benutzerkreise festzulegen.

…

 (3) Die Widmung ist öffentlich bekanntzumachen.

…

 (6) Wird eine Straße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt oder ergänzt, so gilt der neue 

Straßenteil durch die Verkehrsübergabe als gewidmet, sofern die Voraussetzungen des 

Absatzes 2 vorliegen. Einer öffentlichen Bekanntmachung nach Absatz 3 bedarf es in diesem 

Falle nicht.



…

§ 7

Umstufung

(1) Entspricht die Einstufung einer Straße nicht mehr ihrer Verkehrsbedeutung, so ist sie in 

die entsprechende Straßengruppe (§ 3) umzustufen (Aufstufung, Abstufung).

(2) Sind die beteiligten Träger der Straßenbaulast über die Umstufung einer Straße einig, so 

hat der neue Träger der Straßenbaulast die Absicht der Umstufung der für ihn zuständigen 

Straßenaufsichtsbehörde anzuzeigen. Erhebt diese innerhalb eines Monats nach Anzeige keine

Einwendungen, so verfügt der neue Träger der Straßenbaulast die Umstufung. § 6 Abs. 1 Satz

2 gilt sinngemäß. Kommt keine Einigung zustande, so entscheidet über die Umstufung der für

den Straßenbau zuständige Minister. Dieser hat vorher die Träger der Straßenbaulast und 

gegebenenfalls die für den neuen Träger der Straßenbaulast zuständige 

Kommunalaufsichtsbehörde zu hören.

(3) Die Umstufung ist öffentlich bekanntzumachen. Sie soll nur zum Ende eines 

Rechnungsjahres ausgesprochen und im Falle des Absatzes 2 Satz 4 drei Monate vorher den 

beteiligten Trägern der Straßenbaulast angekündigt werden.

…

§ 8

Einziehung

(1) Hat eine Straße keine Verkehrsbedeutung mehr oder liegen überwiegende Gründe des 

öffentlichen Wohles für ihre Beseitigung vor, so soll sie vom Träger der Straßenbaulast 

eingezogen werden. Die Teileinziehung einer Straße soll angeordnet werden, wenn 

nachträglich Beschränkungen der Widmung auf bestimmte Benutzungsarten oder 

Benutzerkreise aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls festgelegt werden. 

Bei Landesstraßen und Kreisstraßen bedarf es dazu der Zustimmung der 

Straßenaufsichtsbehörde;….

(2) Die Absicht der Einziehung ist mindestens drei Monate vorher in den Gemeinden, die die 

Straße berührt, ortsüblich bekanntzugeben. … 

(3) Die Einziehung ist mit Angabe des Tages, an dem die Eigenschaft als Straße endet, 

öffentlich bekanntzumachen.

(4) Mit der Einziehung einer Straße entfallen Gemeingebrauch (§ 14) und widerrufliche 

Sondernutzungen ( §§ 18 ff.).


